
Sicherheitsdatenblatt

B 170 XD

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (2020/878) 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

B 170 XD
1.1. Produktidentifikator

PV3Y-JAJG-R98W-FVS6UFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Spezial-Klarspüler

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Winterhalter Gastronom GmbH, Commercial Dishwashing SystemsFirmenname:
Strasse: Winterhalterstraße 2 - 12
Ort: D- 88074 Meckenbeuren

Telefon: +49 7542 402-0

sds@winterhalter.comE-Mail:
www.winterhalter.comInternet:
Verantwortlich für das Sicherheitsdatenblatt: sds@gbk-ingelheim.deAuskunftgebender Bereich:

Lieferant

Firmenname: Winterhalter Gastronom AG
Strasse: Hirschensprungstr. 4
Ort: CH-9464  Rüthi/SG

Telefon: +41 71 76780-00

E-Mail: sds@winterhalter.com
Internet: www.winterhalter.ch

1.4. Notrufnummer: Toxikologisches Informationszentrum: 
+41 44 251 51 51 oder 145 (24 hours) 
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

Anmeldenummer:
Weitere Angaben

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Oxiran, methyl-, Polymer mit Oxiran, Monoisotridecylether, block

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Gefahrenhinweise
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H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

Sicherheitshinweise

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
AchtungSignalwort:

Piktogramme:

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthält dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen. Das 
Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 
Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 
2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine endokrin wirkende 
Eigenschaften aufweist.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gemisch aus den angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen
Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

30 - 60 %Oxiran, methyl-, Polymer mit Oxiran, Monoisotridecylether, block

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H302 H315 H319

15 - 30 %196823-11-7 Oxiran, methyl-, Polymer mit Oxiran, Monoisotridecylether, block

Eye Irrit. 2; H319

1 - < 5 %15763-76-5 Natrium-p-cumolsulfonat

239-854-6 01-2119489411-37

Eye Irrit. 2; H319

< 0,1 %2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317 
H400

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

30 - 60 %Oxiran, methyl-, Polymer mit Oxiran, Monoisotridecylether, block

oral:  ATE = 500 mg/kg

15763-76-5 239-854-6 1 - < 5 %Natrium-p-cumolsulfonat

inhalativ:  LC50 = >20 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = > 2000 mg/kg; oral:  LD50 = > 2000 mg/kg

2634-33-5 220-120-9 < 0,1 %1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

oral:  ATE = 500 mg/kg   Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

Weitere Angaben
Hinweis: Diese Gefährlichkeitsmerkmale beziehen sich auf die Eigenschaften der reinen Inhaltsstoffe, zur 
Kennzeichnung der Zubereitung (Produkt) siehe Abschnitt 2.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.
Allgemeine Hinweise

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist keine Exposition durch Einatmen zu erwarten.
Nach Einatmen

Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor 
Wiederverwendung waschen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Bei anhaltenden Beschwerden 
Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt: 11

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel, Wassersprühstrahl.
Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.
Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

Produkt selbst brennt nicht; Löschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Allgemeine Hinweise

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Druckdatum: 08.10.2022Revisions-Nr.: 0,1 - Ersetzt die Version: 0,0

Seite 3 von 8Materialnummer: WH_89300321Überarbeitet am: 05.10.2022 

CH-de



Sicherheitsdatenblatt

B 170 XD

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (2020/878) 

Einsatzkräfte

Persönliche Schutzkleidung verwenden. 
Personen in Sicherheit bringen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmassnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel).
Reste mit Wasser abspülen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Gebrauchsanweisung beachten. Nicht mit anderen Produkten mischen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung 
vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
Bei der Lagerung keine Aluminium- oder Leichtmetallgebinde verwenden.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Zusammenlagerungshinweise

Empfohlene Lagertemperatur: 0 - 30°C
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezial-Klarspüler

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang.
Augen-/Gesichtsschutz

Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang.
Handschutz

Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang.

Atemschutz

FlüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: Farblos

ProduktspezifischGeruch:
Geruchsschwelle: Keine Daten vorhanden

pH-Wert (bei 20 °C): 8 - 9

Zustandsänderungen
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nicht bestimmtSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

ca. 100 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 
Siedebereich:

Keine Daten vorhandenErweichungspunkt:

Flammpunkt: Nicht anwendbar

Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfügbar

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.Explosionsgefahren:

Keine Daten vorhandenUntere Explosionsgrenze:

Nicht anwendbarZündtemperatur:

nicht bestimmtOxidierende Eigenschaften

Dampfdruck:
(bei 20 °C)

nicht bestimmt

Dichte (bei 20 °C): ~ 1,03 g/cm³
Schüttdichte: Nicht anwendbar
Wasserlöslichkeit:
  (bei 20 °C)

Beliebig mischbar

nicht bestimmtLöslichkeit in anderen Lösungsmitteln:

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient 
n-Oktanol/Wasser:

Dynamische Viskosität:
  (bei 20 °C)

< 20 mPa·s

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

n.a.Lösemitteltrennprüfung:

n.a.Lösemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
Keine ungewöhnliche Reaktivität bekannt.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bekannt.

Keine bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt.
10.5. Unverträgliche Materialien

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Natriumcumolsulfonat: 
LD50/dermal/Ratte > 2000 mg/kg 
LD50/oral/Ratte > 2000 mg/kg
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ATEmix berechnet
ATE (oral) 1111,1 mg/kg

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Das Produkt enthält keine relevanten Konzentrationen von Inhaltsstoffen mit karzinogenen, mutagenen 
und/oder reproduktionstoxischen Eigenschaften.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Es liegen keine Informationen vor.

Allgemeine Bemerkungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität
Keine Daten vorhanden
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Alle im Produkt enthaltenden organischen Inhaltsstoffe entsprechen den Kriterien des Testes OECD 302 Bund 
un den in der Detergenzienverordnung (EG) 648/2004 geforderten Werte zur vollständigen biologischen 
Abbaubarkeit.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt enthält keine relevanten Konzentrationen bioakkumulierbarer Inhaltsstoffe.

Keine Daten vorhanden
12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Siehe Abschnitt: 2.3
12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 
kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

Keine Daten vorhanden

12.7. Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)
070699 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und 

Anwendung von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und 
Körperpflegemitteln; Abfälle anderswo nicht genannt

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung (SR 814.610.1, VeVA)
Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (anderswo 
nicht genannt); Verpackungen (einschliesslich getrennt gesammelter kommunaler 
Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

150102
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Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann einer Wiederverwertung zugeführt 
werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: -

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemässe 
UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemässe 
UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemässe 
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemässe 
UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.3. Transportgefahrenklassen:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.4. Verpackungsgruppe:

14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeförderung gemäss Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäss IBC-Code
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 75

0%Angaben zur VOC-Richtlinie 
2004/42/EG:

Zusätzliche Hinweise

Inhaltsstoffe gem. EG-Detergentienverordnung 648/2004: 

> 30 % Nichtionische Tenside
Konservierungsmittel ( Benzisothiazolinon, Octylisothiazolinon)

Nationale Vorschriften
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Änderungen in Abschnitt: 2.3, 6, 11.2, 12.6, 12.7

Abkürzungen und Akronyme
EG-Richtlinien: Rechtsakte der Europäischen Union, Teil des sekundären Unionsrechts 
CAS-Nr.: Internationaler Bezeichnungsstandard für chemische Stoffe (CAS = Chemical Abstracts Service) 
TRGS 510: Technische Regeln für Gefahrstoffe "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern" 
TRGS 900: Technische Regeln für Gefahrstoffe "Arbeitsplatzgrenzwerte" 
EN 374: Norm für Schutzhandschuhe (Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen) 
EN 166: Europäische Sicherheitsstandarts für Augen- und Gesichtsschutz (Anforderungen) 
STOT: Spezifische Zielorgan-Toxizität 
AVV: Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
VOC: Flüchtige organische Verbindungen 
GHS: Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien 
ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail 
IMDG-Code: die Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr 
ADN: Binnenschifftransport in Europa 
ICAO: Internationale Zivilluftfahrt-Organisation
MARPOL 73/78: Das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
IBC-Code: Internationale Sicherheitsvorschrift für die Beförderung gefährlicher Chemikalien und 
gesundheitsschädlicher Flüssigkeiten als Massengut in der Seeschifffahrt
n.a. - nicht anwendbar

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Acute Tox. 4; H302 Berechnungsverfahren

Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die 
ordnungsgemäße Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf das 
Freiwerden größerer Mengen bei Unfällen und Unregelmäßigkeiten.
Die Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte und stützen 
sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblättern.
Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte 
im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.
(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.)
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